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Rechtsanwälte
Wenning, Schweikert und Brix
Hochkreuzallee I
53 I 75 Bonn

Brinecn Sie diese L*dune zum Tcrmin mit
und benchten Sie zur Vermcidung crhcblichcr
Nachteile dic als Anluse beigefügtqn wichß_iggn
Hinwcisc!

lhr  Zeichen
00525109 W i re

Gcschäftsnunrmcr
1638-14 C78e /09 (7\

Blttc stct3 angebcn

Telefon
Vermlttlung

Durchwahl

Tttcfcx
0s403/7302-J
05403/7302-Ü

Termin zur mi,indlichen Verlrandlung wird bestimmt auf

Dutum des Termlns Uhrzeit des Termins Ort des Tcrmlns
Freitag. 22. ianuar 2010 11.00 Uhr Schloß.49186 Bad I

Auflagcn und lfinweise:

s. Anl:tge

Dr. Stalljohann, Richterin am Landgericht

Sehr gechrte Flerren Rechtsanwälte,

in dem Rcchtsstreit
EURO 2000 Autovcrmietung GmbI{ gegen Deutsches Btlro füine Karte e,V,

werdcn Sic lricrmit zu dem oben angegebenen Tcrmin geladen.

Mit freundi ichen CrrilJen
zuglcich tIr dic Bcgluubigung der Verfltgung

Heitmann, Justizobe rsekretärin

Rrum

t2r
^ot-

I  lnuxrnschrlf t
SchlolJ
49l8t i  Bad lburB

f:tJR_1,_40,DOT

Sprcchrcltcn
Monts8 - FrEitBg
09.00 - 12.00 Uhr

Bnrrkvcrblnduug:
Köntü Nr. I 0602444 I bci dcr Norddcurrchcn Londesbnnk Flannovcr
BtZr 150 500 00
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Anlnge zur Ladung vom 07-12,2009

Das Gericht weist darauf hin, dass zum 01.01.2010 das Vedahren von einer anderen
Richterin übernommen werden wird.

1 .

z.

Das Gericht macht den Parteien folgenden Vergteichsvorschtag:

Die Beklagte zahlt an die Klägerln zur Abgeltung der streitgegenständlichen
Forderung einen Betrag von € 450,00.

Die Kosten des Rechtsstreits und des vergleichs werden gegenelnander
aufgehoben.

Der Vorschlag basiert auf fotgender ÜberLegung:

Die Ergebnisse des Fraunhoferinstituts sind für das Gericht insoweit nicht
überzeugend, ats die dort angeführten Miltelwerte niedriger sind, ats vom Gericht
setbst recherchierte Preise der großen Mietwagenanbieter im lnternet- Dieses Ergebnis
ist für das Gericht njcht nachvollziehbar, da es der Überzeugung ist, dass regetmäßig
die Internettarife der großen Mietwagenanbieter günstiger sind, ats die
Durchschnittstadfe.

Das Gericht erachtet mit dem BGH die Schwacketiste ats grundsätzl,ich geeignete
Schätzgrundtage, berücksjchtigt jedoch, dass es sich auch nur um eine Schätzgrundtage
handett und nicht um eine verbindliche Vorgabe. Es steht dem Beklagte daher frei,
dazu vorzutragen, weshatb im vorliegenden Fat[ die Mittelwerte der Schwacketiste
nicht den Normaltarif abbitden. Hiezu fehlt bistang jedoch konkreter Vortrag. Unter
Zugrundetegung der Schwackeliste'käme man auf einen Tarif von € 1.148,00.

Einen pauschalen Aufschtag auf die in der Schwackeliste angeführten Tarife lehnt das
Gericht demgegenÜber ab. Ein solcher ist nach Auffassung des Gerichts altenfatls dann
zu gewähren, wenn dem Geschädigten bereits dem Grunde nach ein Unfattersatztarif
zusteht, wofür Voraussetzung ist, dass der Geschädigte darlegt, dass ihm ein
Normaltarlf nlcht zugängtich war. Hielzu ist vortiegend nichts vorgetragen-

Soweit Kosten für eine Voltkaskoversicherung geltend gemacht werden, dürfte diese
nur in Höhe der Hätfte der Kosten eßatzfähig sein, da nicht ersichttich ist, dass der
Zedent für seinen verunfaItten PKW eine Vol[kaskoversicherurrg abgeschlossen hatte.
Entsprechend den ktägerischen Ausführungen betiefen sich die Kosten für eine
Voltkaskoversicherung auf € 1 32,04 -

Dass Zustettungskosten erfordertich waren, ist nicht ersichttich.

ZusätzLich dürfte sjch der Zedent eine Eigenersparnis in Höhe von 10% anrechnen
lassen müssen.

Unter Berückichtigung der obigen Ausführungen ergebe sich damit eine Restforderung
der Ktägerin von noch ca. € 450,00.

Es besteht GeLegenheit zur Steltungnahme blnnen 2 Wochen,


